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· Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets 2025

	Berichterstatter
	Juraj SIPKO (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – SK)

	

	Referenzdokumente
	COM(2024) 704 final
EESC-2024-03910-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA
· fordert dringend wirtschaftspolitische Maßnahmen zur Sicherstellung der wirtschaftlichen und systemischen Resilienz sowie Maßnahmen zugunsten eines nachhaltigen und widerstandsfähigen Wirtschaftswachstums im Euro-Währungsgebiet, insbesondere mit Blick auf die größten Wettbewerber in der Weltwirtschaft;
· empfiehlt die rasche Vertiefung des Binnenmarkts, die Verabschiedung und Umsetzung von Maßnahmen für eine gemeinsam koordinierte Industriepolitik und nationale Strukturreformen. Übermäßige Bürokratie und Überregulierung müssen abgebaut werden müssen;
· hält es für immer notwendiger, die Sicherung der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen mit der notwendigen Mittelfreigabe zu verknüpfen, und zwar nicht nur zur Wiederherstellung des wirtschaftlichen Wohlstands, sondern auch im öffentlichen Interesse;
· befürwortet, sich auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit zu konzentrieren, indem vor allem der Investitionsrückstand gegenüber den wichtigen Konkurrenten in der Weltwirtschaft abgebaut wird. Weiterhin müssen geeignete Voraussetzungen für die Bildung von Risikokapital und insbesondere für Start-ups und Scale-up-Unternehmen geschaffen werden;
· ist überzeugt, dass es bei der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets nicht nur um Stabilität, Nachhaltigkeit und Feinabstimmung der Entwicklung makroökonomischer Schlüsselindikatoren geht, sondern in der Hauptsache um tiefgreifende strukturelle und institutionelle Reformen;
· weist darauf hin, dass die institutionellen und legislativen Maßnahmen zugunsten der Flexibilisierung des Arbeitsmarkts, des Reallohnwachstums und der Arbeitsproduktivität überarbeitet werden müssen. Darüber hinaus müssen auch die soziale Sicherheit, die Inklusion sowie das Wohnraumangebot verbessert werden;
· weist darauf hin, dass es angesichts der steigenden Ausgaben im Zusammenhang mit dem Übergangsprozess, der Verteidigung, der alternden Bevölkerung und dem Schuldendienst wichtig ist, einen glaubwürdigen mittelfristigen haushaltspolitischen Rahmen zu haben;
· unterstützt die Bemühungen der Kommission, die öffentlichen Finanzen insgesamt effizienter zu gestalten und die in Steueroasen geparkten Geldmengen zu mobilisieren; unterstützt außerdem die Pläne der G20 für die Unternehmensbesteuerung;
· betont, dass mit großem Verantwortungsbewusstsein und Engagement bei der Annahme und Umsetzung der einzelnen Maßnahmen vorgegangen werden muss. Die außergewöhnliche Problemlage erfordert mehr denn je Dialog und Zusammenarbeit zwischen allen zuständigen und verantwortlichen Parteien, um eine nachhaltige und widerstandsfähige wirtschaftliche Entwicklung im Euroraum auf den Weg zu bringen.

	Kontakt
	Krisztina Perlaky-Tóth

	Tel.
	+32 2 5469740

	E-Mail
	Krisztina.PerlakyToth@eesc.europa.eu
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· Bewertung der Jahresberichte der Europäischen Kommission über die Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union

	Berichterstatterin
	Ozlem YILDIRIM (Gruppe Arbeitnehmer – FR)

	Ko-Berichterstatter
	Christian MOOS (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – DE)

	
	

	Referenzdokument
	Initiativstellungnahme
EESC-2024-01961-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA
· verurteilt die Verschlechterung der Menschenrechtslage, der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie und begrüßt das Instrumentarium der Europäischen Kommission zur Garantie der Rechtsstaatlichkeit. Die Jahresberichte über die Rechtsstaatlichkeit stellen einen Fortschritt dar, aber der EWSA weist auch auf einige fortbestehende Mängel und die Notwendigkeit weiterer Verbesserungen hin;
· empfiehlt im Sinne einer aktiven Beteiligung der Interessenträger und der Gewährleistung der Rechenschaftspflicht, dass die Kommission die Zivilgesellschaft so einbezieht, dass sie konstruktiv an der Ausarbeitung des Berichts und der entsprechenden Folgemaßnahmen auf nationaler Ebene mitwirken kann, auch durch Unterstützung des EWSA;
· empfiehlt der Kommission einen differenzierteren analytischen Ansatz unter Einbeziehung unabhängiger Sachverständiger sowie mit Besuchen vor Ort und einer klareren Ausdrucksweise im Rahmen der Bewertung;
· empfiehlt, im Jahresbericht über die Rechtsstaatlichkeit den Abschnitt über Organisationen der Zivilgesellschaft zu erweitern, um auf der Grundlage objektiver Benchmarks und eines transparenten Dialogs mit diesen Organisationen zu einer Bewertung zu kommen;
· rät der Europäischen Kommission zu präziseren und besser messbaren länderspezifischen Empfehlungen mit klaren Benchmarks, Indikatoren und Fristen, fordert eine gründlichere Bewertung der Umsetzung dieser Empfehlungen mit einer transparenten Übersicht u. a. darüber, welche Mitgliedstaaten Benchmarks nicht erreicht und Fristen nicht eingehalten haben, und fordert die Kommission nachdrücklich auf, dem Jahresbericht über die Rechtsstaatlichkeit bei der Aktivierung anderer Rechtsstaatlichkeitsmechanismen ein stärkeres Gewicht zu geben, wenn länderspezifische Empfehlungen nicht umgesetzt werden;
· empfiehlt der Kommission für die Berichte die Verwendung einer einfacheren Sprache, damit sie für die Allgemeinheit und die Presse verständlicher sind sowie eine umfassende Kommunikationsstrategie, um das Bewusstsein für Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit zu schärfen;
· nimmt mit Interesse die Absicht der Kommissionspräsidentin zur Kenntnis, eine Plattform der Zivilgesellschaft einzurichten, und bekräftigt, dass ein qualitativer Dialog mehr als eine bloße Konsultation ist. Als die in den Verträgen verankerte Einrichtung für die Konsultation von Unternehmensverbänden, Gewerkschaften und der organisierten Zivilgesellschaft muss der EWSA an der Steuerung einer solchen Plattform beteiligt werden und darin eine Schlüsselrolle erhalten. 

	Kontakt
	June Bedaton

	Tel.
	+32 25468134

	E-Mail
	June.Bedaton@eesc.europa.eu



· Arbeitnehmerfreundliche künstliche Intelligenz: Ansätze zur Nutzung des Potenzials und Eindämmung der Risiken von KI bei beschäftigungs- und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen

	Berichterstatterin
	Franca SALIS-MADINIER (Gruppe Arbeitnehmer – FR)

	
	

	Referenzdokument
	Initiativstellungnahme
EESC-2024-01024-00-00-AC-TRA



Kernaussagen

Der EWSA
· ist der Ansicht, dass der soziale Dialog und die Beteiligung der Arbeitnehmer entscheidend zur Wahrung der Grundrechte der Arbeitnehmer und zur Verbreitung „vertrauenswürdiger“ KI in der Welt der Arbeit beitragen. Ein Ansatzpunkt zur Minimierung der Risiken und schädlichen Auswirkungen von KI-Systemen besteht darin, die Arbeitnehmer und ihre Vertreter stärker einzubeziehen;
· fordert nachdrücklich, dass mit Gesetzgebungs- oder sonstigen Initiativen zur Anpassung des geltenden Rechts die Lücken beim Schutz der Arbeitnehmerrechte am Arbeitsplatz geschlossen werden und sichergestellt wird, dass der Mensch bei allen Interaktionen zwischen Mensch und Maschine die Kontrolle behält;
· ist der Ansicht, dass für die bestehenden EU-Rechtsvorschriften für den Einsatz von KI am Arbeitsplatz ausdrückliche Leitlinien vorgesehen werden sollten;
· unterstützt die rasche Umsetzung von Artikel 4 der Verordnung über künstliche Intelligenz, damit Arbeitnehmer zur Bedienung der KI-Tools befähigt werden;
· ist der Ansicht, dass die Behörden Initiativen zur Kompetenzentwicklung für Arbeitnehmer und Bürger umsetzen müssen, damit Systeme der künstlichen Intelligenz die Menschen unterstützen und nicht ersetzen;
· ruft nachdrücklich zu einem verstärkten sozialen Dialog zum Einsatz von KI-Systemen auf, der sich auf ein Ad-hoc-Rechtsinstrument mit Bestimmungen zur wirksameren Verwirklichung der folgenden Ziele stützt:
· die Durchsetzung von Artikel 88 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO),
· die Ausweitung des Anwendungsbereichs der Richtlinie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit (Richtlinie über Plattformarbeit), damit auf die mit algorithmischen Managementsystemen für Arbeitnehmer verbundenen Herausforderungen reagiert werden kann,
· eine Stärkung der nach der Richtlinie 2002/14/EG geltenden Vorschriften bei der Einführung von Hochrisiko-KI-Systemen und die Bereitstellung ausdrücklicher Leitlinien zu den Bestimmungen der EU-Richtlinie 89/391 über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz,
· die Ausweitung des Adressatenkreises von Datenschutz-Folgenabschätzungen auf Arbeitnehmervertreter im Einklang mit der Richtlinie über Plattformarbeit,
· die Durchführung von Ex-ante-Grundrechte-Folgenabschätzungen, die von den Anbietern vorzunehmen sind, bevor Hochrisikosysteme eingesetzt werden, und
· die Aufstellung konkreter Leitlinien für die Nutzung von Reallaboren und Tests unter Realbedingungen.

Aufgrund abweichender Ansichten haben Mitglieder der Gruppe Arbeitgeber des EWSA eine Gegenstellungnahme vorgelegt. Die Gegenstellungnahme wurde vom EWSA abgelehnt (mit 112 Ja‑Stimmen bei 136 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen). Da sie jedoch mehr als ein Viertel der abgegebenen Stimmen erhielt, ist sie gemäß der Geschäftsordnung des EWSA der Stellungnahme im Anhang beigefügt.

	Kontakt
	Ana Dumitrache

	Tel.
	+32 2546 8131

	E-Mail
	Ana.Dumitrache@eesc.europa.eu
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· Die Zukunft der Stromversorgung und Strombepreisung in der EU

	Berichterstatter
	Jan DIRX (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – NL)

	Ko-Berichterstatter
	Thomas KATTNIG (Gruppe Arbeitnehmer – AT)

	

	Referenzdokumente
	Initiativstellungnahme
EESC-2024-00983-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA
· ist überzeugt, dass eine Reform des Strommarkts dem Ziel der Klimaneutralität bis spätestens 2050 in Verbindung mit den Zielen der Versorgungssicherheit und stabiler und erschwinglicher Preise dienen sollte, wobei zum Schutz gefährdeter Gruppen das Recht auf Energie zu gewährleisten ist;
· fordert ein Modell aus staatlicher Regulierung (wenn erforderlich) und privatem Unternehmertum (wenn möglich), und zwar eine E-Agentur, die die Form eines von der Regierung gegründeten Unternehmens annehmen könnte, das die Rolle eines Market-Makers übernimmt;
· plädiert dafür, die Stromerzeugung in kleinem Maßstab zu fördern, um den Strompreis für die Verbraucher erschwinglich zu halten und die Flexibilitätsoptionen der Netze zu erhöhen;
· ist der Ansicht, dass die Regierungen angesichts des erwarteten Preisanstiegs aufgrund der Stromkosten bis 2030 und darüber hinaus ihre Politik in Bezug auf die Besteuerung des an die Verbraucher gelieferten Stroms überdenken müssen.

	Kontakt
	Maja Radman

	Tel.
	+32 25469051

	E-Mail
	Maja.Radman@eesc.europa.eu



· EU-Meeresstrategie: auf Zukunftskurs mit koordinierten Investitionsmaßnahmen, Gesetzesinitiativen, sozialem Dialog und zivilgesellschaftlicher Beteiligung

	Berichterstatterin 
	Ágnes CSER (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – HU)

	Ko-Berichterstatterin
	Tanja BUZEK (Gruppe Arbeitnehmer – DE)

	

	Referenzdokument
	Initiativstellungnahme
EESC-2024-00720-00-00-AC



Kernaussagen
[bookmark: _Hlk188970948]
Der EWSA
· [bookmark: _Hlk188970778]fordert eine neue EU-Meeresstrategie, die darauf ausgerichtet ist, mit Blick auf einen wettbewerbsfähigeren, rentableren sowie ökologisch nachhaltigeren und sozialverträglicheren EU-Seeverkehrssektor einen europäischen Meeresraum mit klaren und transparenten Regeln, auch für den Beschäftigungssektor, zu schaffen;
· fordert, dass umgehend ein Aktionsplan aufgestellt wird, um auf lange währende illegale Aktivitäten sowie neue und sich verschärfende Bedrohungen wie den Betrieb von Schattenflotten und den zunehmenden geopolitischen Wettbewerb zu reagieren und den gegenwärtigen Erfordernissen der EU in der Verteidigungs-, Außen- und Handelspolitik zu entsprechen;
· spricht sich dafür aus, für wahrhaft gleiche Wettbewerbsbedingungen zu sorgen, indem untersagt wird, nicht normgemäße Schiffe in europäischen Gewässern in Konkurrenz zu Schiffen zu betreiben, die in leistungsstarken und führenden Registern geführt werden;
· betont, dass günstige Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden müssen, dass in EU‑Eigentum stehende Tonnage wieder auf die Flaggen von EU-Mitgliedstaaten umgeflaggt wird;
· unterstreicht den Stellenwert eines neuen Sozialvertrags, in dessen Rahmen unter anderem die für den Sektor geltenden Rechtsvorschriften wirksam durchgesetzt werden, und dass die Politik dazu bereit sein muss, rechtsverbindliche Gesetzgebungsinitiativen auf den Weg zu bringen, damit Seeleute den gleichen Sozialschutz genießen wie an Land Beschäftigte.

	Kontakt
	Aleksandra Sarman Grilc

	Tel.
	+32 25468333

	E-Mail
	Aleksandra.SarmanGrilc@eesc.europa.eu
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· Ladeausrüstung für Elektrofahrzeuge, Druckgas Zapfsäulen, Strom- und Gaszähler sowie Messgeräte für thermische Energie

	Referenzdokument
	Stellungnahme der Kategorie C
COM(2024) 561 final

	
	EESC-2025-00177-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA beschloss, eine befürwortende Stellungnahme zu diesem Vorschlag abzugeben.

	Kontakt
	Alice Tétu

	Tel.
	+ 32 25468286

	E-Mail
	Alice.Tetu@eesc.europa.eu



· Unterstützung sozialwirtschaftlicher Einrichtungen im Einklang mit den Vorschriften über staatliche Beihilfen: Überlegungen zu den Vorschlägen aus dem Bericht von Enrico Letta

	Berichterstatter
	Giuseppe GUERINI (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – IT)

	

	Referenzdokument
	Initiativstellungnahme
EESC-2024-03043-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA
· betont, dass die notwendige starke öffentliche Unterstützung für sozialwirtschaftliche Einrichtungen, die häufig Aufgaben und Funktionen wahrnehmen, die früher dem Staat oblagen, mit dem Unionsrahmen für staatliche Beihilfen in Einklang gebracht werden muss;
· bekräftigt, wie wichtig sozialwirtschaftliche Einrichtungen sind, wenn es darum geht, den sozialen Bedürfnissen der europäischen Bürgerinnen und Bürger konkret gerecht zu werden;
· verweist darauf, dass die Tätigkeiten sozialwirtschaftlicher Einrichtungen in einer Reihe von Fällen einen solidarischen Charakter haben und nicht als wirtschaftliche Tätigkeit gelten. Gleichzeitig ist der grenzüberschreitende Charakter der Tätigkeiten dieser Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialbereich in vielen Fälle zweitrangig und so geringfügig, dass der Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten nicht wesentlich beeinträchtigt wird;
· ist der Auffassung, dass die in der Allgemeinen Freistellungsverordnung festgelegten Regeln für die Gewährung von Beihilfen für benachteiligte Arbeitnehmer und Arbeitnehmer mit Behinderungen gestärkt und vereinfacht werden sollten;
· begrüßt den im Letta-Bericht unterbreiteten Vorschlag in Bezug auf die notwendige Anpassung des geltenden Rechtsrahmens für staatliche Beihilfen, um sozialwirtschaftlichen Unternehmen einen besseren Zugang zu Krediten und Finanzmitteln zu sichern;
· stellt fest, dass der Rechtsrahmen für Beihilfen für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) von den Behörden nicht angemessen ausgeschöpft wird;
· begrüßt, dass in den politischen Leitlinien für die neue Europäische Kommission eine Überarbeitung der Beihilfevorschriften angekündigt wird, „um Fördermaßnahmen, insbesondere für erschwinglichen energieeffizienten und sozialen Wohnraum, zu ermöglichen“;
· fordert die Europäische Kommission im Einklang mit dem Fahrplan von Lüttich für die Sozialwirtschaft nachdrücklich auf, ihre Bemühungen zur Umsetzung des Aktionsplans für die Sozialwirtschaft fortzusetzen und einem Mitglied der neuen Europäischen Kommission ein spezifisches Mandat für die Koordinierung der Umsetzung zu übertragen.

	Kontakt
	Annalisa Tessarolo

	Tel.
	+32 25469732

	E-Mail
	Annalisa.Tessarolo@eesc.europa.eu



· Die Wettbewerbspolitik als Herzstück der Wettbewerbsfähigkeit der EU

	Berichterstatterin
	Isabel YGLESIAS (Gruppe Arbeitgeber – ES)

	

	Referenzdokument
	Initiativstellungnahme

	
	EESC-2024-01027-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA
· betont, dass EU-Unternehmen bei ihren Umstellungsbemühungen durch staatliche Beihilfen, die als Hebel für die Mobilisierung der für dieses gemeinsame Ziel erforderlichen massiven Investitionen fungieren, zuverlässig unterstützt werden können. Um zu vermeiden, dass sich die Streuung der staatlichen Beihilfen zwischen den Mitgliedstaaten negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit der EU auswirkt, muss unbedingt sichergestellt werden, dass die öffentliche Unterstützung so effizient wie möglich eingesetzt wird und Spillover-Effekte sowie die europäischen Wertschöpfungsketten gestärkt werden;
· unterstreicht, dass die entsprechenden Prüfverfahren weiterentwickelt werden könnten, um die Besonderheiten von Märkten, auf denen Infrastrukturinvestitionen, Innovation oder Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle spielen, stärker zu berücksichtigen. Darüber hinaus sollte eine Lösung gefunden werden, wie innovationsorientierte Zusammenschlüsse, die aktuell nicht unter die Schwellenwerte der Fusionskontrollverordnung fallen, kontrolliert werden können. Zusammenschlüsse sollten niemals zur Verteidigung nationaler Interessen genutzt werden, und bei der Fusionsanalyse sollte den Standpunkten aller Interessenträger Rechnung getragen werden;
· empfiehlt, bei der Überprüfung der Vorschriften für wichtige Vorhaben von gemeinsamem europäischen Interesse (IPCEI) einen echten europäischen Ansatz zu entwickeln, damit diese Instrumente echte Veränderungen bewirken, und der Europäische Fonds für Wettbewerbsfähigkeit muss mit einer europäischen Perspektive konzipiert und eingesetzt werden;
· weist darauf hin, dass Unternehmen Sichtbarkeit und Rechtssicherheit benötigen. Während neue wettbewerbsrechtliche Ansätze entwickelt werden, sollten die Kartell-, Fusions- und Beihilfeverfahren weiter gestrafft und klare Leitlinien vorgelegt werden. Ein auf bereits bestehenden Instrumenten zur Vertiefung des Binnenmarkts beruhender Ansatz sollte Vorrang haben.

	Kontakt
	Staffa Silvia

	Tel.
	+32 25468378

	E-Mail
	Silvia.Staffa@eesc.europa.eu
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· Maßnahmen zur Unterstützung der Bestandserhaltung gegenüber Ländern, die nicht nachhaltigen Fischfang zulassen

	Berichterstatter
	Francisco Javier GARAT PÉREZ (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – ES)

	
	

	Referenzdokumente
	COM(2024) 407 final
EESC-2024-04192-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA
· unterstützt den Vorschlag der Kommission zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1026/2012, um nicht nachhaltige Fangmethoden zu verhindern und die Fischereiinteressen der EU zu schützen;
· fordert, dass der Anwendungsbereich auf das Mittelmeer und auf internationale Gewässer ausgeweitet wird, um weltweit gegen nicht nachhaltige Methoden vorzugehen;
· fordert den Rat und das Europäische Parlament nachdrücklich auf, die Annahme des Vorschlags zu beschleunigen, für mehr Transparenz zu sorgen und sicherzustellen, dass Drittländer die Umstände für potenzielle EU-Sanktionen nachvollziehen können;
· unterstützt verstärkte Instrumente der EU zur Verhängung restriktiver Maßnahmen, einschließlich Einfuhrverboten, weltweit und im Einklang mit den Leitlinien der WTO, mit denen verantwortungsvolle Fischereimethoden und eine faire Behandlung aller Flotten gefördert werden;
· spricht sich für einen fairen Wettbewerb aus, indem die Bemühungen zur Bekämpfung der Überfischung mit Maßnahmen im Rahmen der Verordnung über illegale, ungemeldete und unregulierte Fischerei (IUU-Fischerei) verknüpft werden;
· fordert die EU auf, die Zusammenarbeit mit Ländern, die gebietsübergreifende Fischbestände und Bestände weit wandernder Fische bilateral oder im Rahmen regionaler Fischereiorganisationen (RFO) befischen, im Einklang mit dem mit dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen und den damit verbundenen Übereinkommen zu verstärken;
· betont, dass gegen aggressive Maßnahmen bestimmter Drittländer wie Norwegen vorgegangen werden muss, und empfiehlt strategische Allianzen mit Ländern wie Island, um eine stabile Versorgung mit Meereserzeugnissen sicherzustellen und die Position der EU im Nordostatlantik zu stärken;
· kritisiert die begrenzte Nutzung des Finanzierungsmechanismus des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), um auf nicht der EU angehörende Küstenstaaten wie Norwegen Druck auszuüben, damit sie internationale Standards für das Fischereimanagement einhalten, und fordert die Festlegung von Bedingungen für den Marktzugang und Durchsetzungsmaßnahmen;
· fordert nachdrücklich, dass im Rahmen der überarbeiteten Verordnung unverzüglich Maßnahmen ergriffen werden, um gegen die unlauteren Praktiken Norwegens vorzugehen, insbesondere in Bezug auf Makrele und Kabeljau im Nordwestatlantik;
· drängt auf Inklusivität und Transparenz bei den Verhandlungen mit den Küstenstaaten, wobei eine aktive Beteiligung der Interessenträger am Fischereimanagement und Sanktionen zu gewährleisten ist;
· empfiehlt, Artikel 6 Absatz 1 dahingehend zu ändern, dass die zuständigen Beiräte unverzüglich unterrichtet werden, wenn festgestellt werden kann, dass ein Land nicht nachhaltigen Fischfang zulässt.

	Kontakt 
	Nicolas Stenger

	Tel.
	+32 25468152

	E-Mail
	Nicolas.Stenger@eesc.europa.eu



[bookmark: _Toc189140690]AUẞENBEZIEHUNGEN

· Erarbeitung der Arktisstrategie der Europäischen Union 2024–2029 im Dialog mit der Zivilgesellschaft (Initiativstellungnahme)

	Berichterstatter
Ko-Berichterstatter
	Anders LADEFOGED (Gruppe Arbeitgeber – DK)
Christian MOOS (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – DE)

	

	Referenzdokumente
	Initiativstellungnahme
EESC-2024-03182-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA
· betont, dass der neue institutionelle Zyklus für die EU eine günstige Gelegenheit ist, eine Bestandsaufnahme ihrer Arktispolitik vorzunehmen. Eine zeitgemäße Politik würde der EU die Möglichkeit geben, bei der Entwicklung einer widerstandsfähigen und prosperierenden Arktis eine größere Rolle zu spielen als bisher und gleichzeitig den strategischen ökologischen Wandel voranzutreiben und für Europas Sicherheitsinteressen sowie die Achtung der Menschenrechte einzutreten;
· betont, dass es erforderlich ist, die Zivilgesellschaft stärker in die Entscheidungsfindung in der Arktis einzubeziehen, da dadurch sowohl die Qualität als auch die Legitimation der weitreichenden Entscheidungen für die Region verbessert wird;
· schlägt zur Einschätzung dessen, wie die Fonds und Instrumente der EU von den arktischen Interessenträgern wahrgenommen und praktisch genutzt werden, vor, im Rahmen einer aktualisierten EU-Strategie eine systematische Bestandsaufnahme durchzuführen, bei der
· Beiträge von unterschiedlichen Vertretern der Zivilgesellschaft genutzt werden sollten;
· die Verfahren zum Erhalt von EU-Mitteln vereinfacht bzw. die Menschen vor Ort bei der Bewältigung der Anforderungen unterstützt werden sollten;
· herausgefunden werden sollte, ob ausreichend Mittel zur Verfügung stehen und die Programme zur Unterstützung der strategischen Ziele der EU in der Arktis angemessen sind.
· fordert die Entscheidungsträger der Arktis auf allen Ebenen auf, bei der Umsetzung der Rechtsvorschriften strikter vorzugehen und zur Einbeziehung, Konsultation und Stärkung sämtlicher Teile der lokalen Zivilgesellschaft, einschließlich der indigenen Völker, bewährte Verfahren anzuwenden;
· hebt hervor, dass Investitionen und Projekte den Menschen vor Ort zugutekommen sollten, und dass sichergestellt werden sollte, dass sämtliche gesellschaftlichen Gruppen (auch die indigenen Völker, junge Menschen und Frauen) die Ressourcen haben, die sie brauchen, um am Entscheidungsprozess teilzunehmen;
· betont, dass die Genehmigungsverfahren für Projekte im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien und der für den ökologischen Wandel notwendigen Rohstoffgewinnung dringend gestrafft werden müssen. Diese Verfahren sollten effizienter gestaltet werden, ohne Abstriche bei der ökologischen oder sozioökonomischen Überprüfung zu machen;
· empfiehlt, die Zusammenarbeit der EU mit Grönland zu intensivieren, um den Zugang zu kritischen Rohstoffen zu diversifizieren und eine Partnerschaft zu schließen, die auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten basiert. Der Ausschuss fordert nachdrücklich, dass diese Zusammenarbeit bei den bevorstehenden Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) vorrangig behandelt wird.
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· Beteiligung junger Menschen am sozialen und zivilen Dialog im Mittelmeerraum
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Kernaussagen

Der EWSA
· empfiehlt, Jugendvertreter bei allen Jugendliche betreffende Legislativtätigkeiten einzubeziehen und junge Menschen in alle Phasen des politischen Entscheidungsprozesses einzubeziehen, von der Entscheidungsfindung bis zur Umsetzung und Bewertung politischer Maßnahmen; 
· plädiert dafür, das bürgerschaftliche Engagement durch die Bildungssysteme über partizipative Prozesse stärker zu fördern und unterstützende Ökosysteme für den Erwerb angemessener Kompetenzen (z. B. politische und digitale Kompetenzen) zu schaffen, damit sich junge Menschen selbstbewusst an institutionellen Verfahren beteiligen können;
· ist der Ansicht, dass Organisationen der Zivilgesellschaft und der Sozialpartner junge Menschen stärker unterstützen sollten, indem sie Workshops zum Kapazitätsaufbau anbieten und ihnen den Zugang zu Ressourcen und die Teilhabe erleichtern; 
· unterstreicht die Bedeutung von Forschung mit Schwerpunkt auf der Teilhabe junger Menschen am Arbeitsmarkt, Bildung, partizipativen Prozessen und dem gesellschaftlichen Leben; 
· betont, dass die Förderung der Teilnahme junger Beschäftigter an Tarifverhandlungen und die Einrichtung jugendorientierter repräsentativer Strukturen auf Unternehmensebene ein wirksames Mittel ist, um die Beteiligung junger Menschen am sozialen Dialog strukturell zu verankern;
· stellt fest, dass die Vertretung von Jugendorganisationen und Jugendräten in Gesprächen mit staatlichen Behörden verstärkt werden sollte, indem Jugendarbeiter als zentrale Akteure in Konsultationsprozessen anerkannt werden. Sie sollten den notwendigen Raum und die erforderlichen Ressourcen für einen wirksamen Beitrag erhalten;
· betont, dass Mittelmeerländer häufig durch mangelnde angemessene Rahmenbedingungen für einen wirksamen sozialen Dialog gekennzeichnet sind, und betont daher, dass der soziale Dialog insbesondere auf nationaler, sektoraler und Unternehmensebene durch die vollständige Umsetzung der wichtigsten IAO-Übereinkommen über den sozialen Dialog gestärkt werden muss;
· fordert die Europäische Kommission auf, eine dritte Phase des Projekts für den Sozialen Dialog im südlichen Mittelmeerraum (SOLiD) zu unterstützen, das zur Entwicklung einer Jugendcharta genutzt werden sollte, und zudem die Einrichtung jugendorientierter Konsultationsmechanismen zu prüfen.

	Kontakt
	Andreas Berger

	Tel.
	+32 25469062

	E-Mail
	Andreas.Berger@eesc.europa.eu


_____________



EESC-2024-04576-00-00-TCD-TRA (EN) 2/20
image1.jpeg
- -
Européischer Wirtschafts-
und Sozialausschuss




